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An die  
Professuren, Seminare und Institute  
der Universität Freiburg 

 
über die Dekanate aller Fakultäten 

mit der Bitte um Weiterleitung 
 

TERMINSACHE 

 
Freiburg, im März 2022 

 
 

 

Forschungsförderung durch die Wissenschaftliche Gesellschaft 
 

 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zum Frühjahr 2022 möchten wir Sie auf die Fördermöglichkeiten durch die 
Wissenschaftliche Gesellschaft Freiburg hinweisen und vor allem die jüngeren 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Antragstellung einladen. 
 
Als Fördereinrichtung an der Universität Freiburg bezuschusst die Wissenschaftliche 

Gesellschaft Freiburg  
 

 Forschungsaufenthalte, die für die Durchführung wissenschaftlicher Projekte 
erforderlich sind (Reisen zu Feldforschung, Archivreisen, Reisen zum Erlernen 
neuer wissenschaftlicher Methoden),  

 Sachmittel für Forschungsvorhaben, bevorzugt für sog. Pilotprojekte, 
 Klausurtagungen zur gemeinsamen Vorbereitung eines größeren 

Forschungsantrages (z.B. SFB),  
 Publikationen, soweit es sich dabei um mit summa cum laude bewertete 

Dissertationen handelt oder – in Ausnahmefällen- um exzellente 

Habilitationsschriften und Veröffentlichungen, die für das wissenschaftliche 
Ansehen der Universität Freiburg von herausragender Bedeutung sind, 

 klimaneutrale Vortragsreisen zu wichtigen internationalen Tagungen und 
Kongressen. 

 

     Wiss. Gesellschaft, Löwenstr. 16, 79098 Freiburg 
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Voraussetzung für eine Bezuschussung ist eine rechtzeitige Antragstellung und die 

Bewilligung im Vorstand bzw. im Kuratorium. Ausschlaggebend für die Bewilligung 
eines Antrages ist allein dessen Qualität.  

 
Anträge bis zu einem Antragsvolumen von € 1.500,-- werden monatlich 
begutachtet (außer August) und sollten bis zum Anfang eines Monats vorliegen. 

Über Anträge mit einer höheren Antragssumme (bis € 5.000,--) wird zweimal 
jährlich in den Kuratoriumssitzungen entschieden.  

 
Um die rechtzeitige Begutachtung in den Kuratoriumssitzungen zu gewährleisten, 
sind Anträge mit einem Zuschussbetrag über € 1.500,-- für die 

Kuratoriumssitzung im Juli bis spätestens Freitag, dem 10. Juni 2022 auf 
elektronischem Weg bei der Geschäftsstelle einzureichen. Die zweite 

Kuratoriumssitzung des Jahres findet Anfang November statt; Antragsschluss ist 
hier Montag, der 3. Oktober 2022. 
 

Bei einer Antragstellung bitten wir, die Hinweise auf unserer Webseite unbedingt zu 
beachten. Sie finden sich im Internet unter http://www.wissges.uni-

freiburg.de/forschungsfoerderung. Für Anträge auf Bezuschussung einer 
Vortragsreise gelten besondere finanzielle Obergrenzen. Außerdem ist hierbei die 

Richtlinie für klimabewusst geplante Vortragsreisen unbedingt zu beachten. 
 
Bitte informieren Sie insbesondere Ihre jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

über die Fördermöglichkeiten der Wissenschaftlichen Gesellschaft Freiburg. 
 

Für Rückfragen steht Frau Franziska J. Foellmer in der Geschäftsstelle der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft (Haus „Zur Lieben Hand“, Löwenstr. 16; Telefon 
0761-203-5190), Email wissges@uni-freiburg.de gerne zur Verfügung.  

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Prof. Dr. Karl-Reinhard Volz 
- Vorsitzender - 
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